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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Stadt Hagen 

Bekanntgabe von Ratsbeschlüssen 
Aufgrund des § 24 der Hauptsatzung der Stadt Hagen werden die vom 
Rat der Stadt Hagen am 05.11.2020 in öffentlicher  Sitzung gefassten 
Beschlüsse ab 16.11.2020 für die Dauer von 14 Tagen im Rathaus I, 
Haupteingang, Rathausstraße 11,Tel. 207-2867, sowie in den Dienst-
gebäuden der Bezirksverwaltungsstellen Boele, Schwerter Straße 
168,Tel. 207-4214, Hohenlimburg, Freiheitstraße 3, Tel. 207-2215 und 
Haspe, Kölner Straße 1, Tel. 207-4315, öffentlich ausgehängt und im 
Internet unter http://www.hagen.de veröffentlicht. 
 

Aufgrund der derzeitigen eingeschränkten Öffnungszeiten ist eine 
Ansicht der ausgelegten Ratsbeschlüsse nur nach vorheriger Termin-
vereinbarung möglich 
 

Hagen, 06.11.2020  Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 

der Stadt Hagen 

Bebauungspläne Stadtbezirk Haspe 
hier: Einstellung verschiedener Bebauungsplanverfahren 
 

Die Lage und die Geltungsbereiche sind aus den folgenden 
Kartenausschnitten zu entnehmen: 
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Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 01.10.2020 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 

Der Rat der Stadt Hagen beschließt die Einstellung folgender 
Bebauungsplanverfahren jeweils unter Aufhebung des dazugehörenden 
Ratsbeschlusses: 
a.) Bebauungsplan Nr. 16/65 § 13 Änd. Baukloh 
b.) Bebauungsplan Nr. 22/63 
c.) Bebauungsplan Nr. 11/67 Schul- und Sportpark 
d.) Bebauungsplan Nr. 12/68 Industriegelände Aske 5. Änderung 
e.) Bebauungsplan Nr. 12/68 Industriegelände Aske 5. Änderung, 1. 

u. 2. Nachtrag, 3. u. 4. Änderung, 6. Änderung 
f.) Bebauungsplan Nr. 20/68 Teil II In der Geweke – Auf dem Rode 
g.) Bebauungsplan Nr. 10/70 Karweg – Waldstraße 
h.) Bebauungsplan Nr. 20/77 Sanierung Haspe Freizeit-Sportanlage 

u. Gewerbeneubau 1. Änderung 
i.) Bebauungsplan Nr. 23/77 Sanierung Haspe Ortskern 2. 

Änderung, 5. Änderung 
j.) Bebauungsplan Nr. 24/77 Sanierung Haspe zwischen Kipperstr 

und An der Kohlenbahn 2. Änderung 
k.) Bebauungsplan Nr. 2/87 Nordumgehung Haspe Teil I und 

nördlicher Ortskern, 2. Änderung 
l.) Bebauungsplan Nr. 2/93 Dauerkleingartenanlage 

Gabelsbergerstraße/Neue Asker Straße 
m.) Bebauungsplan Nr. 6/05 Oedenburgstraße 
n.) Bebauungsplan Nr. 9/05 Voerder Straße/ehemals Brauhaus 

Andreas 
o.) Bebauungsplan Nr. 4/07 Wohnbebauung Distelstück 
p.) Bebauungsplan Nr. 9/08 Preußerstraße/nördliche Preußerstraße 
 

– Vorstehender Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. – 
 

Hagen, 05.11.2020                   Erik O. Schulz (Oberbürgermeister) 
 

 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
der Bezirksregierung Arnsberg 

Bezirksregierung Arnsberg, November 2020 
- Obere Wasserbehörde -  
Aktenzeichen: 54.50.85-024 
 

Bekanntmachung gemäß § 76 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und 
§ 83 (2) Landeswassergesetz (LWG) 

 

Auslegung des Entwurfes der Ordnungsbehördlichen Verordnung 
zur Festsetzung der Überschwemmungsgebiete der Gewässer 
Untere Lenne, Nahmerbach, Grüner Bach, Rahmede, Verse, Else, 
Oester und Fretterbach in der Managementeinheit Untere Lenne 
(ME_RUH_1300) im Regierungsbezirk Arnsberg einschließlich 
Anlagen, Az.: 54.50.85-024  
 

Die Bezirksregierung Arnsberg als zuständige Obere Wasserbehörde 
beabsichtigt gem. § 76 Wasserhaushaltsgesetz - WHG eine Verord-
nung zur Festsetzung der Überschwemmungsgebiete an den oben 
genannten Gewässern zu erlassen.  
Der Entwurf der Ordnungsbehördlichen Verordnung eines Über-
schwemmungsgebietes ist gemäß § 83 LWG für 2 Monate auszulegen. 
Jeder kann in dieser Zeit die Verordnung sowie die Karten einsehen 
und eine Stellungnahme abgeben. Näheres ist im Erläuterungstext 
beschrieben. 
 

Die Überschwemmungsgebiete in der Managementeinheit Untere 
Lenne im Regierungsbezirk Arnsberg erstrecken sich auf Flächen in 
den folgenden Kommunen: 
Stadt Hagen (kreisfreie Stadt) 
Stadt Iserlohn  (Märkischer Kreis) 
Gemeinde Nachrodt-Wiblingwerde  (Märkischer Kreis) 
Stadt Altena (Märkischer Kreis) 
Stadt Lüdenscheid (Märkischer Kreis) 
Stadt Werdohl (Märkischer Kreis) 
Stadt Plettenberg (Märkischer Kreis) 
Gemeinde Herscheid (Märkischer Kreis) 
Gemeinde Finnentrop  (Kreis Olpe) 
Eine ortsübliche Bekanntmachung über die Veröffentlichung der 
Entwurfs-Unterlagen erfolgt auch in den oben genannten Kommunen.   
Die Unterlagen (Allgemeine Hinweise, Verordnungstext und Karten im 
Entwurf) können in der Zeit 

 

vom 07. Dezember 2020 bis einschließlich 15. Februar 2021 
 

eingesehen werden.  
Aufgrund der Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie und des ungewissen zukünftigen Verlaufs in den nächsten 
Monaten, wird die öffentliche Auslegung der Unterlagen prioritär durch 
die Veröffentlichung im Internet ersetzt und gewährleistet. Diese 
Regelung wird auf Grundlage des § 3 des Gesetzes zur Sicherstellung 
ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren während 
der COVID-19-Pandemie - Planungssicherstellungsgesetzt (PlanSiG) 
vom 20.05.2020 getroffen. 
Die Unterlagen stehen ab der KW49 auf der Internetseite der Bezirks-
regierung Arnsberg unter dem folgenden Link: 
www.bra.nrw.de/4818247 zur Verfügung.  
Darüber hinaus findet zusätzlich eine Auslegung der Entwurfs-Unter-
lagen bei der Bezirksregierung Arnsberg in der Außenstelle Lippstadt, 
Lipperoder Straße 8, 59555 Lippstadt, im Dezernat 54 statt. 
 

Kontaktdaten: 
Frau Hildebrandt (Tel. 02931 / 82-5859,  
E-Mail: rosa.hildebrandt@bra.nrw.de),  
Herr Schrick (Tel. 02931 / 82-5817, 
E-Mail: martin.schrick@bra.nrw.de).  
 

Es ist erforderlich sich vor der Einsichtnahme telefonisch anzumelden 
und mit den o.g. Ansprechpartnern einen Termin zu vereinbaren. Bei 
einer Einsichtnahme vor Ort ist die Wahrung des erforderlichen 
Abstandes und das Tragen einer Mund-Nase-Schutzmaske erforderlich. 
Ferner sind die zum Zeitpunkt der Auslegung geltenden Hygiene-
vorschriften zu beachten. 
Weitere Arten der Zugänglichkeit zu den Unterlagen können in be-
gründeten Fällen mit den o.g. Ansprechpartnern individuell abgestimmt 
werden. 
 

http://www.hagen.de/
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Jeder, dessen Belange durch die Festsetzung des Überschwemmungs-
gebietes berührt werden, kann bis 2 Wochen nach Ablauf der Aus-
legungsfrist, also bis zum 01.03.2021 (einschließlich), eine Stellung-
nahme zum Entwurf der Verordnung abgeben. Die Einwendungen sind 
schriftlich, per E-Mail oder während der Einsichtnahme mündlich zur 
Niederschrift bei der Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 54, unter 
Angabe des Aktenzeichens 54.50.85-024 zu erheben.  
Die erhobenen Einwendungen werden bei der Bezirksregierung 
Arnsberg geprüft.  
 

Im Auftrag 
gez. Dr. Leismann 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktuelle Ausschreibungen auf dem Vergabesatellit Metropole Ruhr 
(http://www.vergabe.metropoleruhr.de) 
                                                                                               
 

Regenrückhaltebecken und Kanalbau Flensburgstr. 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 24.11.2020 

Ausschreibende Stelle: Stadt Hagen - Vergabestelle Bauprojekte 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6YY5N 

 

Serviceleistungen im Bereich Telekommunikation und Netzwerk 

Typ: UVgO Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 13.11.2020 

Ausschreibende Stelle: Stadt Hagen - Vergabe, Beschaffung 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYDYRKH 

 

Unterhaltungsvertrag Asphaltarbeiten im Stadtgebiet 

Typ: VOB/A Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 01.12.2020 

Ausschreibende Stelle: Stadt Hagen - Vergabestelle Bauprojekte 

Ausschreibungs-ID: CXTJYY6YYMD 

 

Reinigungsmaterialien vom 01.01.2021 – 31.12.2021 

Typ: UVgO Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 20.11.2020 

Ausschreibende Stelle: Stadt Hagen - Vergabe, Beschaffung 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYRYY5K 

 

Systemtrenner Typ B-FW 

Typ: UVgO Ausschreibung 

Angebotsfrist/Teilnahmefrist: 25.11.2020 

Ausschreibende Stelle: Stadt Hagen - Vergabe, Beschaffung 

Ausschreibungs-ID: CXTJYYRYY5A 
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Neuer Jugendamtselternbeirat gewählt 
10. November 2020 – Für das Kita-Jahr 2020/2021 gibt es einen neuen 
Jugendamtselternbeirat: Vorsitzende bleibt Miriam Bloch aus der Kita 
Am Bügel, ihre Stellvertreterin ist künftig Katharina Homm (Kita 
Konkordiastraße). Den Beirat komplettieren Heidi Müller (Kita 
Poststraße), Norman Nolzen (Kita Kirchenmäuse), Sabine Schipper 
(Kinderhaus Lukas), Madeleine Burwood (Kinderhaus Purzelbaum), 
Martina Schmieder (Kita Sterntaler) und Thorsten Deimel (Kita 
Zwergengarten). Wegen der Corona-Pandemie stimmten die 
Elternratsvertreter der Hagener Kindertageseinrichtungen und Eltern, 
deren Kinder durch eine Tagespflegeperson oder in einer 
Großtagespflegestelle betreut werden, bei ihrer Wahl elektronisch ab. 
 

Der Jugendamtselternbeirat ist ein Zusammenschluss der Elternbeiräte 
von Kindertageseinrichtungen auf örtlicher Ebene und die 
Interessensvertretung gegenüber den Trägern der Jugendhilfe. Zudem 
geht es darum, die Interessen gegenüber Kirchen, 
Wohlfahrtsverbänden und Elterninitiativen als Träger von 
Kindertageseinrichtungen zu vertreten. Im Jugendamtselternbeirat 
werden dementsprechend Angelegenheiten thematisiert, die über 
einzelne Kindertageseinrichtungen beziehungsweise Tages- und 
Großtagespflegestellen hinausgehen. Dabei hat der Beirat 
Mitwirkungsrechte. Für die Entscheidungskompetenz über Finanzen, 
Personalangelegenheiten und konzeptionelle Fragen sind das 
Jugendamt und die Träger der nach ihren jeweiligen Rechtsgrundlagen 
dafür vorgesehenen Gremien zuständig. Generell beschäftigt sich der 
Jugendamtselternbeirat mit den Betreuungsbedarfen sowie Wünschen 
zum Angebot gegenüber den Jugendämtern und Trägern von 
Kindertageseinrichtungen. 
 
Stadtteilbücherei Hohenlimburg bleibt geöffnet 
12. November 2020 – Die Stadtteilbücherei Hohenlimburg, 
Stennertstraße 6-8, bleibt auch während der vorübergehenden 
Schließung der benachbarten Sparkassen-Geschäftsstelle wegen eines 
Coronafalles weiterhin geöffnet. Die beiden Filialen sind baulich 
voneinander getrennt. Zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Sparkasse und Stadtteilbücherei gab es keinen Kontakt. Daher 
können wie gewohnt Bücher und andere Medien ausgeliehen werden. 
Die Öffnungszeiten der Stadtteilbücherei Hohenlimburg sind dienstags, 
donnerstags und freitags von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie 
mittwochs von 10 bis 13 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter 
Telefon 02331/207-4477. 
 
Maskenpflicht im öffentlichen Raum beschränkt sich auf 
Tageszeiten 
12. November 2020 – Der Krisenstab der Stadt Hagen hat in seiner 
Sitzung am heutigen Donnerstag die Regeln für das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutz in der Hagener Fußgängerzone und im Umfeld 
das Hautbahnhofes überprüft und Uhrzeiten für die Tragepflicht 
festgelegt.   
 

Für den Bereich der Fußgängerzone in Anlehnung an die Lieferzeiten 
gilt die Maskenpflicht montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr. Sonntags 
gilt die Tragepflicht in der Zeit von 12 bis 19 Uhr nur im Rahmen eines 
Verkaufsoffenen Sonntags nach geltender Coronaschutzverordnung. 
Für den Bereich Bahnhofsvorplatz und Graf-von-Galen-Ring ist 
aufgrund der Frequentierungen durch Bahnpendler und Nutzer des 
Öffentlichen Nahverkehrs am Zentralen Omnibusbahnhof eine 
Erweiterung auf die Zeiten Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr 
angemessen.  
 

Außerhalb der genannten Uhrzeiten kann aufgrund einer niedrigeren 
Frequentierung ausreichend Abstand gehalten werden. Das konnten 
die Außendienstmitarbeitenden der Ordnungsbehörde im Rahmen ihrer 
Beobachtungen in den letzten Tagen bestätigen. 
 
 

http://www.hagen.de/

	52_13.11.2020_229
	52_13.11.2020_230

